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ANDREAS FURTWÄNGLER

GRIECHISCHE VIELTYPENPRÄGUNG UND MÜNZBEAMTE*

Über die Identität jenes Phanes, dessen Name die Vorderseite von frühen Elektronmünzen

unterschiedlichen Nominales gemeinsam mit einem äsenden Hirsch schmückt

(Tafl, 1), ist man verschiedener Ansicht. Schon E. Babelon gab in seinem Traité eine
Übersicht der bereits im 19.Jahrhundert eingeleiteten Diskussion ': alle Möglichkeiten
- Herrscher, Tyrann, Bankier oder Münzbeamter - waren in Erwägung gezogen
worden2. Auch in der jüngeren Literatur wird, oft ohne weitere Begründung, für die eine
oder andere Interpretation Partei ergriffen : für St. Karwiese ist Phanes ein «

Herrscher»3, für G.K.Jenkins ein Privatmann4, für CM. Kraay ein Dynast5; L. Weidauer
vermutet hinter diesem Namen einen Beamten6.

Mit der in den 70er Jahren neu eingeleiteten und intensivierten Erforschung der
archaischen Elektronprägungen Kleinasiens sind zahlreiche strittige Punkte geklärt
worden7. So hat L. Weidauer für die schon seit langem vermutete Zuweisung der Pha-

nes-Prägung nach Ephesos neue Argumente beibringen können: Aufgrund ähnlicher
Rückseiten-Incusa, die sich durch ein «dichtes Gewirr übereinanderliegender, sich
kreuzender feiner Linien» auszeichnen, gehört die Phanes-Emission zu einer
Prägegruppe, deren Vorderseitentypen, so vor allem Hirschprotome und Biene, auch spätere
gesicherte Ephesos-Prägungen schmücken8. Diese neue Situation bewog nun jüngst
J.H. Kroll9 und O. Picard die Frage nach der Identität jenes Phanes ein für allemal zu

* Für freundliche Hinweise danke ich H.A. Cahn (Basel), P.R. Franke, F. Hiller und W. Lesch-
horn (Saarbrücken). Dr. Martin J. Price, British Museum, hat freundlicherweise die Gipsabgüsse
für die Tafeln besorgt, wofür ihm herzlich gedankt sei.

1 Traiteli 1,62.
2 Die Interpretation CT. Newtons als <Phannos> und somit als Epitheton der Göttin Artemis

(NC 1870, 238) ist seit der nun gesicherten Lesung durch P.R.Franke und R.Schmitt (Chiron
1974, 1 ff.) überholt, auch wenn sie bei B. Holle (Historical Considerations on the Origins and the
Spread of Greek Coinage in Archaic Age [Diss.Michigan 1978] 60 u. Anm. 17) und M.Alföldi
(Antike Numismatik I [1978] 76) als Möglichkeit beibehalten wird. Zum Sprachlichen: G.Dunst,
ZPE 16, 1975, 22. M. Alföldi revidierte kürzlich ihre Meinung und hält nun Phanes für den
«verantwortlichen Prägeherrn»: Zur historischen Einordnung des Frankfurter «Phanes»-Stater, in:
Festschrift, 75 Jahre Frankfurter Numismatische Gesellschaft 1981) 20 und Anm. 13.

3 RE Suppl. 12(1970)298.
4 Ch.Seltman, Greek Coins2 (1955) 28. G.K.Jenkins - H. Küthmann, Münzen der Griechen

(1972)33.
5 CM. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins (1976) 23: «Could have been dynast of Hali-

carnassus».
6 L. Weidauer, Probleme der frühen Elektronprägung, Typos I (1975)63.
7 Für die frühe kleinasiatische Elektronprägung: L. Weidauer, a.O. (Anm. 6); dieselbe in: Tai-

nia, Festschrift R. Hampe (1980) 75 ff.; RSN 60, 1981, 7 ff. Für die Elektronprägung von Phokaia
und Mytilene: F.Bodenstedt, Phokäisches Elektrongeld von 600-326 v. Chr. (1976). Ders., Die
Elektronprägung von Phokaia und Mytilene (1981). Zusammenfassend : H .A. Cahn, < Kleinasien),
in: A Survey of Numismatic Research 1972/77 (1979)38 ff.

8 L.Weidauer,a.O.(Anm.6)68.
' J.H.Kroll, From Wappenmünzen to Gorgoneia to Owls, ANSMN 26, 1981,5.



beantworten: «L'attribution à Ephèse permet d'écarter des hypothèses fantaisistes et de

trouver la bonne explication: Phânes est le magistrat responsable de l'émission, et, en
tant que tel, chargé de choisir le type de monnaie qu'il fait frapper pendant sa magistrature»

10. In kürzlich veröffentlichten Aufsätzen entwickeln beide Autoren - voneinander
unabhängig - ihre These ausführlicher; bei den Vieltypenprägungen von Kyzikos, Phokaia,

Athen (Wappenmünzen) seien die einzelnen Münzbilder nichts anderes als die

jeweilige «Signatur» des für die Prägung verantwortlichen Magistraten: «... le type
variable est associé à un individu et non à une cité»11; hiermit gehen Kroll und Picard
weiter als Macdonald, der im Münztyp das städtische Wappen und zugleich das Symbol
des für die Prägung Verantwortlichen erkannte12. Sie dehnen die alte These der
«badges of annual magistrates»13 auf eine erheblich höhere Anzahl von Münzstätten
aus; bei Vieltypenprägungen mit Vorder- und Rückseitenbildern differenziert Picard

qualitativ: es gäbe einen radikalen Unterschied zwischen dem fixen Typus, der
meistens, aber nicht immer, das wichtigste städtische Münzbild darstelle, und den variablen
Münztypen, die nicht notwendigerweise sekundäre Typen sein müssten14. Bei den meisten

hellenistischen und bereits bei gewissen Emissionen klassischer Zeit hätten die
variablen Typen Symboleigenschaft, seien oft von Monogrammen oder gar ganzen
Namen begleitet und gälten allgemein als «Signatur» des für die Prägung verantwortlichen

Magistraten15; eine deutliche Bestätigung hierfür besässe man in den Beziehungen,

die sich zwischen den Siegelabdrücken von Delos16 und den Symbolen auf den
Rückseiten der attischen Tetradrachmen des Neuen Stils17 herstellen liessen. Bestätigt
sehen Kroll und Picard ihre Beamtensignaturtheorie vor allem durch die Emissionen
der Stadt Abdera, die gleichsam als Kronzeugen herangezogen werden, obgleich ihre
Ausnahmestellung in der griechischen Numismatik bekannte Tatsache ist: «No city
displays the name of the individual authority by whose charge the coins was struck more
prominently than does Abdera»18; Picard legt hierbei besonderen Wert darauf, dass

10 O.Picard, Les origines du monnayage en Grèce, L'Histoire 6, 1978, 17.
11 O.Picard, BSFN 36, 1981, 55; dies entspricht etwa den (magisterial signet types) B.V. Heads,

HN2(1911)lviii;Kroll,a.O.(Anm.9)2ff.
12 G. Macdonald, Coin Types, their Origin and Development (1905).
13 Ch. Seltman, a.O. (Anm. 4) 26.28.142 f. Vgl. auch A.N. Zograph, Ancient Coinage I, BAR

Suppl. 23 (1977) 86 ff.
14 Picard, a.O. (Anm. 11)54.
15 Im Falle von Chalkis (O.Picard, Chalcis et la Confédération Eubéenne [1979] 9) scheint

Picard den Begriff (Signatur) etwas breiter zu fassen, denn dort seien die Emissionen «effectuées
sous l'autorité d'un magistrat annuel dont le symbole est en quelque sorte la signature».

16 Diese sind weitgehend unpubliziert (vgl. BCH 100, 1976, 815 f.; AM 93, 1978, 141 f.); die
genannten Beziehungen können nicht verifiziert werden.

17 M.Thompson, The New Style Silver Coinage of Athens (1961) 593 ff. Zur Kontroverse über
die Chronologie zusammenfassend : O. Merkholm, in : A. Survey (a.O. Anm. 7) 70 f. Die bisher
in Abbildung bekannten Bullae des Stadtarchivs von Kallipolis (Kallion) des späten 4. und vor
allem frühen 3.Jahrhunderts v. Chr. (P. Themelis, Ausgrabungen in Kallipolis, AAA 12, 1979, 245
ff.) geben immerhin darüber Auskunft, dass im offiziellen Briefverkehr die Episemata (vergleichbar

mit (fixen) Münztypen der Epiroten, der Ätoler, von Knossos usw.) höchstens vom Namen
des korrespondierenden und für den Briefverkehr verantwortlichen Magistraten, nicht aber von
dessen (Privatsymbol) begleitet werden. Das soll allerdings nicht heissen, dass neben der offiziellen

Siegelung des Schriftstücks keine private und separate hinzukommen kann (hierzu: AM 93,
1978, 143 f.).

18 J.M.F. May, The Coinage ofAbdera (540-345 B.C.) (1966) 44.



bei den Emissionen klassischer Zeit die semantische Wirkung des fixen (städtischen)

Typs - des Greifen - auf den Vorderseiten, dem grossen variablen, von einem
Personennamen begleiteten Bildtypen «Beamtensignatur») der Rückseiten, nur noch
gleichgestellt sei. Schon früher bei den Emissionen von Kyzikos und Phokaia, auf deren
spätarchaischen Stateren beziehungsweise Hekten der Thunfisch oder die Robbe nur
als kleines Beizeichen erscheine, sei ja der städtische fixe Typ vor dem variablen Typus

«Beamtensignatur») gänzlich zurückgetreten19.

Prägeverantwortlichkeit

Diese auf den ersten Blick einleuchtende, weil simple Theorie, vermittelt den
Eindruck, man sei über die Verantwortlichen für die Prägungen hellenistischer Zeit so gut
informiert, dass man mit ihnen auch weit zurückliegende (Mechanismen) (z.B. die
Prägung des Phanes) ohne weiteres erklären könne. Tatsächlich ist aber die numismatische
Forschung auf diesem Gebiet, in Ermangelung einer genügenden Anzahl von schriftlichen

Zeugnissen, weitgehend auf mehr oder minder schlüssige Interpolationen
angewiesen. (Mint-officials>, (monétaires), (Münzbeamte): dies sind die Bezeichnungen, die
wiederholt diejenigen nennen sollen, die namentlich auf Münzen erscheinen, Bezeichnungen,

die aber nicht die geringste Information über die öffentliche Stellung der
Genannten liefern, ja oft sogar fehlerhaft sind. Es gilt daher, die Definition des Begriffs
«Prägeverantwortlichkeit» als wesentliche Voraussetzung für eine gezielte Bestimmung
der auf Münzen genannten Personen zu fassen und einzuengen. Um klarzustellen:
((Prägeverantwortlichkeit» bedeutet Verantwortung, die ein Individuum für die
Ausprägung einer Münzserie übernimmt und die es für die Einhaltung der vom Staat

vorgeschriebenen Normen trägt. Diesem Verantwortlichen obliegt in der Regel die
Organisation und Administration der Münzstätte und die Übernahme des Metalls zum
Zwecke einer ordnungsgemässen Ausmünzung. Um welche Verantwortlichen handelt
es sich denn, wenn O. Picard stillschweigend voraussetzt, dass die auf städtischen Münzen

klassischer und hellenistischer Zeit namentlich aufgeführten Personen für die
Ausprägung (verantwortlich) zeichnen?20 Von welcher Verantwortlichkeit ist denn die
Rede, wenn tatsächlich (Signaturen) oder (Wappen) in Form untergeordneter Symbole
(in hellenistischer Zeit z.B. in Athen), die inhaltlich vergleichbar seien mit den Rücksei-

19 Dass die verschiedenen Bildtypen «Beamtensignaturen» wiedergäben, gälte auch für die
attischen (Wappenmünzen). Folgt man Picard (RN 1974, 151 ff. mit BSFN 36, 1981, 55 kombiniert),

so hätte Hippias gegen 525 v.Chr. den verantwortlichen Münzbeamten untersagt, ihre
(Signatur) Bildtypen der Wappenmünzen) auf das attische Münzgeld zu prägen, und die
Einführung der mit (fixen) Typen geprägten (Eulen) verfügt. Für J.H.Kroll, der eine verwandte
Theorie vertritt, fallt dieser Zeitpunkt auf das Jahr 517 v. Chr. (zur Chronologie von Kroll vgl.
auchP.Bicknell,AC38, 1964, 175ff.);a.O. (Anm. 9) 20ff.

20 Eine Definition wie «magistrat responsable de l'émission» ist zu allgemein gefasst, als dass

man damit weiterkäme; M. Alföldi hat mit Recht hervorgehoben, dass der Begriff (Münzbeamter)

unglücklich ist, weil man mit diesem Wort die Vorstellung eines stets hauptamtlich beschäftigten

Staatsdieners verbindet, was freilich auch für (Magistrat) gilt (Alföldi, a.O. [Anm. 2] 126).
Andererseits kann nicht genug davor gewarnt werden, (römische Zustände), wie etwa die Einrichtung

der Triumviri monetales, auf griechische Verhältnisse übertragen zu wollen, was leider oft
genug - bewusst oder unbewusst - geschieht.



tentypen von Abdera in klassischer Zeit, auf (Prägeverantwortliche) zurückzuführen
wären? Ein kurzer Blick auf das (Münzbeamten>-Problem der hellenistischen Epoche
lehrt, wie sehr die Meinungen auseinandergehen.

Es ist heute noch völlig ungeklärt, ob die auf den athenischen Tetradrachmen des

Neuen Stils in Monogrammform oder in voller Länge erwähnten und gelegentlich von
einem Symbol begleiteten Namen Münzbeamte mit voller Prägeverantwortlichkeit
bezeichnen oder Bürger nennen, die - etwa infolge einer Leiturgia - für die Finanzierung

der Prägung aufkamen und von daher nicht unbedingt die unmittelbare
Verantwortung zu übernehmen brauchten21. L. Robert lehnt die Möglichkeit einer Leiturgoi-
Nennung auf Münzen grundsätzlich ab22. Dagegen hat kürzlich N.F.Jones in seiner

Untersuchung über die autonomen Stephanephoren von Magnesia erneut zugunsten
der monetären Leiturgie Stellung bezogen23. Freilich fällt es auch ihm schwer, seine
These zu begründen, wo doch keine einzige Quelle, keine einzige Inschrift zu dieser

Fragestellung eine eindeutige Anwort gibt. Auch N.F.Jones ist also gezwungen, auf die
Ehreninschriften des Moschion24 und des Menas25 zurückzugreifen. Abgesehen davon,
dass es sowieso äusserst problematisch ist, die kaiserzeitliche Moschion-Inschrift zur
Erklärung von Vorgängen aus hellenistischer Zeit zu verwenden, dient auch die
Redewendung der Menas-Inschrift sv ts tolç àXXociç àpIxJaïç xal XstTOupytatç 26 nicht
im entferntesten als Hinweis auf eine entwickelte Leiturgie-Einrichtung, die man im
2.Jahrhundert v.Chr. für Sestos erwarten würde und die bedeutete, dass die Übernahme

der Kosten für Metall und Prägung dem Menas oblägen. Im Gegenteil : «ap^atç xal
XsiTOupytaiç» bezieht sich ganz allgemein auf Menas' genannte und ungenannte Ämter
und Dienstleistungen für die Öffentlichkeit (Führer von Gesandtschaften, Amt des

Attalos-Priesters, Aufnahme von Gesandtschaften, Amt des Gymnasiarchen usw.)27.

Freilich war Menas vermögend, und überall dort, wo er für die Kosten aufkam, wird
dies in der Inschrift auch gebührend vermerkt, wie aber bereits L. Robert unterstrich,
nicht dort, wo es sich um die Stadtprägung dreht. Der Passus « to Ss XuctitsXÈç to
7tsptysi,vó[jLSvov sx tîjç TOiaÛTTjç 7ipoaóSou Xau,ßavsiv tÒv Syjjaov »28 gibt darüber
Auskunft, dass Menas nicht finanziell für die Prägung aufkam, sondern dass die Stadt aus

21 Leiturgie: M.Thompson, a.O. (Anm. 17) 593 ff. Dagegen: Ph. Gauthier, in: Numismatique
Antique, Problèmes et Méthodes (1975) 177 f. Die Gründe für die starke Namensfluktuation auf
einigen Emissionen des 4.Jahrhundert v. Chr. ist nach wie vor problematisch (s. z. B. Kolophon:
J.G. Milne, Kolophon and its Coinage NNM 96 [1941] 28 ff. : eine Vorderseite für drei Rückseiten
mit jeweils verschiedenem Namen). Dieses Phänomen lässt sich noch am ehesten mit der, unten
S. 16, vorgeschlagenen Interpretation erklären. Zur monetären Leiturgie vgl. auch J.H. Kroll,
ANSMN 11, 1964 - dagegen vgl. L. Robert, RN 1973, 46 ff. (Tetrobolen-Prägung von Kos).

22 Monnaies antiques en Troade (1966) 86 ff.
23 N.F.Jones, Wreathed Tetradrachms ofMagnesia, ANSMN 24, 1979, 81 ff.
24 O. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Mäander 1900) Nr. 164, Z. 12-13.
25 Zum Dekret von Sestos : J. Krauss, Die Inschriften von Sestos und der thrakischen Chersones

(1980) 34 f. 54 f. Vgl. auch H. v. Fritze, Sestos, die Menasinschrift und das Münzwesen der Stadt,
Nomisma 1, 1907, 1 ff. Ph. Gauthier, a.O. (Anm. 21) 177 f. L. Robert, Les monétaires et un décret
de Sestos, RN 1973, 43 ff. Zuletzt: Jones, a.O. (Anm. 23) 84 ff.

26 Jones, a.O. (Anm. 23) 86. Krauss, a.O. (Anm. 25) 34, Z. 49-50.
27 Krauss, a.O. (Anm. 25) 35, hat diesen Passus zu Recht an den Kopf eines neuen Absatzes

gesetzt und ihn damit als Redewendung (entsprechend in: Arkesine, IG XII 7, 26; in Pergamon,
AM 33, 1908, 380 usw.) ohne ausdrücklichen Bezug zur Wahl des Menas als Prägebeauftragten
charakterisiert.

28 Krauss, a.O. (Anm. 25) 34, Z. 45-46.



der Prägung selbst Einnahmen erwartete, die vom gewählten Menas «gerecht und
loyal verwaltet»29 wurden: Menas, der in derselben Inschrift wiederholt als gerechter
Verwalter der ihm anvertrauten Gelder gepriesen wird30, bemühte sich offenbar -
gemeinsam mit einer namentlich nicht genannten Person - um eine ordnungsgemässe
Finanzierung der Prägung, einer Bronzeprägung, aus der später Gewinne für die Stadt
herausgewirtschaftet wurden. Menas' Stellung kann in diesem Zusammenhang nur als
die eines ausserordentlichen Finanzbeauftragten für monetäre Fragen umschrieben
werden. Aus der Inschrift geht weiter hervor, dass er weder als (Münzbeamter) bestellt
wurde noch zum Zeitpunkt der Prägung ein hohes Amt bekleidete; Menas wird deswegen

mit der Bronzeprägung der Stadt beauftragt, weil er als integer und vertrauenswürdig

galt und sich mehrmals um die Stadt verdient gemacht hatte. L. Robert hat deutlich
gemacht, wie sehr es in erster Linie auf die 7Ûcmç, auf die Vertrauenswürdigkeit,
Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit bei dieser Aufgabenübertragung ankam. Auf den Münzen

wird Menas nicht genannt31. Ob er letztlich für die unmittelbare Ausprägung
verantwortlich zeichnete, ist nicht bekannt.

Anders spielte es sich möglicherweise in königlichen Reichsmünzstätten ab: Folgt
man etwa W. Schwabacher32, so hätte ein signierender Münzdirektor namens Zoilos
unter Philipp V. und Perseus sogar für einige Serien Stempel geschnitten33 (Taf 1,3).
Zweifel an der als nahezu sicher hingestellten Doppeltätigkeit des Zoilos sind durchaus
angebracht34: Auf den frühen Perseus-Tetradrachmen, auf denen Zoilos mit vollem
Namen erscheint, wird der Name im Genitiv wiedergegeben (Zoilou) ; man fragt sich,

warum Zoilos nicht im Nominativ signiert, denn bekanntlich (unterzeichnen) Stempel-
und Gemmenschneider klassischer und hellenistischer Zeit ihre Werke gewöhnlich im
Nominativ; mit seltenen Ausnahmen (wie etwa Eumenes in Syrakus) werden die
Genitiv-Signaturen (die sich auf das nicht genannte Wort (ergom beziehen) erst in augusteischer

Zeit üblich35. Auf die Nuancen im künstlerischen Bewusstsein, die sich in den
unterschiedlichen Signatur-Formen äussern, kann an dieser Stelle nicht näher
eingegangen werden; es sei aber immerhin angedeutet, dass schon in der Antike die Genitivform

dem Betrachter nicht klar werden liess, ob es sich um einen Stempelschneider
oder einen Magistratennamen handelte, was insbesondere für die genannten Zoilos-
Tetradrachmen gilt: Wegen des Fehlens des üblichen, dritten Monogramms auf der
Tetradrachmon-Rückseite, lässt sich sogar die Beischrift Zoilou > viel eher im Sinne
eines obersten (Magistraten) als eines Stempelschneiders interpretieren; denn Zoilos
findet in Monogrammform auf weiteren Prägungen unter Philipp V. und Perseus oft

29 Krauss, a.O. 34, Z. 46-47.
30 Krauss, a.O. Z. 11 f. 48 f. und 52 f.
31 Robert, a.O. (Anm. 25) 48. H.v. Fritze, a.O. (Anm. 25) mit Taf.
32 W. Schwabacher, REXIX A(XA) 1972) 711 ff.
33 H. Gaebler, Die antiken Münzen Nordgriechenlands 3,2 (1935) 195 Nr. 1. P.R. Franke, JNG

8, 1957, 40 f.
34 Vgl. A.v. Sallet, Die Künstlerinschriften auf griech. Münzen (1871) 51.Münsterberg,

Beamtennamen auf griech. Münzen (repr. 1973) 101; dagegen Gaebler, a.O. und A. Mamroth,
ZfN 38, 1928, 5. Vgl. auch Chr. Boehringer, Zur Chronologie mittelhellenistischer Münzserien
220-160 v.Chr. (1972) 100ff. u.Taf. 7,5.Macdonald, Hunter Coll. I (1899)346,5. Principal Coins
of the Greeks2 (1959) Taf. 42,7.

35 Vgl. G.M.A. Richter, Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans I 1968) 17 ff.



Erwähnung, sogar auf Emissionen verschiedener Münzstätten36; sein Monogramm
bezeichnet daher keinen Münzdirektor, sondern zeichnet ihn - neutral ausgedrückt -
eher als Finanzbeauftragten37. Es ist wiederholt versucht worden, Monogramme auch
mit Namen historisch bekannter Persönlichkeiten zu verbinden ; noch kürzlich
interpretierte Th. Fischer ein Monogramm, das auf einigen Tetradrachmen des Antiochos
VII. erscheint, als Namenskürzel des jüdischen Hohen Priesters Hyrkanos38. O. Morkholm

spricht sich hingegen resolut gegen die Tendenz, Monogramme unbedingt mit
bekannten historischen Persönlichkeiten verbinden zu wollen oder als Bezeichnung für
die Herkunft des Silbers - etwa als Tribut - zu interpretieren, worin man ihm im allge-

36 Dass die königlichen Perseus-Emissionen nur in einer einzigen Stätte geprägt worden seien,
ist trotz der von C.Boehringer notierten Stempelkoppelungen zwischen Gruppe 2 (Beizeichen:
Stern) und 3 (Beizeichen: Pflug) keineswegs gesichert (Boehringer, a.O. [Anm. 34] 100). Boehrin-
gers Alternatiworschlag klingt kaum besser (Emissionszeichen), wo doch beide Beizeichen in
Gruppe 5 wiederkehren! Wenn Boehringer an anderer Stelle zahlreiche (Wanderungen) von
(Münzbeamten) annimmt, warum sollen dann Prägestempel immer am selben Ort aufbewahrt
worden sein? (vgl. z. B. O. Morkholm, ANSMN 24, 1979, 50 ff.). Dass jedenfalls Zoilos unter Philipp

V. (ab 187 v. Chr.) auf autonomen Prägungen verschiedener Distrikte und Prägestätten in
Monogrammform erscheint, kann nicht bezweifelt werden (s. H. Gaebler, Autonome Prägungen
der Makedonen, Amphaxier und Botteaten, ZfN 20, 1895, 169 ff. H. Seyrig, Philippe Vou les Bot-
tiéens, RN 1963, 15 f.; Taf. 1,2).

37 Diese Position liesse sich - selbst eingedenk der sehr entwickelten Organisation des ptole-
mäischen Beamtenstaates - mit derjenigen eines Dioiketen vergleichen, des obersten Beamten der
Reichsfinanz-Administration. Aus dem Papyrus Cairo - Zenon 59021 (nach CC Edgar [1918];
W.Schubart, ZfN 33, 1922, 74; Th.Reinach, REG 41, 1928, 191) geht hervor, dass der Dioiket
Apollonios (etwa 259 v.Chr.) als Vorgesetzter des Münzstättendirektors von Alexandria, Demetrios,

fungiert und als solcher einen Rechenschaftsbericht sowie Vorschläge geldpolitischen
Inhalts entgegennimmt: vgl. M. Alföldi, a.O. (Anm. 2) I, 118. Auch das wiederholte Auftreten
derselben Monogramme auf seleukidischen Emissionen verschiedener Münzstätten unter Antiochos

III. liess E.T. Newell an die Präsenz eines Oberaufsehers denken, den ich, neutral
ausgedrückt, als (Finanzbeauftragten) bezeichnen möchte (E.T. Newell, The Coinage of the Western
Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III [1941] 75 f.); über Münzstättenzuweisung und
Chronologie dieser Prägeserien ist unterdessen Neues erschienen (Boehringer, a.O. [Anm. 34] 85
f. H.Seyrig, Trésors du Levant anciens et nouveaux [1973] 45 f.); Boehringer interpretiert die
Monogramme als (Signaturen) von Beamten, die von Atelier zu Atelier (Nisibis, Ekbatana,
unbest. Prägestätte, Antiocheia?) entsandt wurden; auffallend ist allerdings die Tatsache, dass
diese Ateliers sehr unterschiedlich organisiert waren, was mit der Uneinheitlichkeit der örtlichen
Administrationen zusammenhängen muss (vgl. Boehringer, a.O. 87). Ganz allgemein ist von
sogenannten (Münzdirektoren), die über beachtliche Distanzen von Prägestätte zu Prägestätte
gezogen seien, auch in der jüngsten Literatur häufig die Rede, wobei davon ausgegangen wird,
dass diese vornehmlich Kontrollfunktion besessen hätten: Boehringer, a.O. 86 mit Anm. 2

(versch. Beispiele); M.Thompson, ANSMN 26, 1981, 42 (Kassander); R.W. Mathisen, ANSMN
26, 1981,97 (makedon. Silbergeld unter Antigonos Gonatas); O. Morkholm, AMSMN 24, 1979,
50 ff. (Frühe Kistophoren), nur um die Beispiele jüngeren Datums zu zitieren. Eine Gegenposition
nehmen diejenigen ein, die im gleichbleibenden Monogramm oder Symbol den Nachweis für
Emissionen einer einzigen Prägestätte sehen, freilich auch nur dort, wo sie als vertretbare
Alternative erscheinen kann (so z. B. - um bei den frühen Kistophoren zu bleiben - F.S. Kleiner - S.P.
Noe, The Early Cistophoric Coinage [1977] 80. 120 f. F.S. Kleiner, ANSMN 25, 1980, 45 ff.). Bei
keinem einzigen der zitierten Beispiele ist aber die administrative Stellung der in Monogrammform

signierenden Person bekannt; da die Kontrollfunktion dieser Monogramme oft überschätzt
und keineswegs so sicher ist wie allgemein angenommen, wird man in einigen Fällen auch an
signierende Personen denken müssen, die - der Fall des Zoilos beweist es - in finanzadministrativer

Funktion auch mehreren Münzstätten (vorgeschaltet) sein konnten.
38 Th. Fischer, ZDPV 91, 1975, 191 ff.
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meinen folgen wird. Allerdings spricht einiges gegen die Vorstellung, es handele sich in
der Regel (nun um Monogramme von (Münzbeamten), von «various officials at the
mints with responsability for the issues»39. So ist etwa H. Kyrieleis' Versuch, gewisse

Monogramme und Beizeichen auf Prägungen des Ptolemaios V. mit bekannten
Persönlichkeiten am ptolemäischen Hofe zu verbinden - trotz gegenteiliger Meinung40 -,
überzeugend41. Es kann in der Tat kein Zufall mehr sein, wenn sich die «hervorstechendsten

Münzzeichen dieser Art zwanglos in die Namen massgeblicher Persönlichkeiten

der gleichzeitigen ptolemäischen Hofpolitik auflösen lassen»42.

(Vormundschaftsprägungen) - wie sie Kyrieleis nennt, sind freilich Sonderprägungen, und es gibt
deutliche Zeichen, dass sie nicht über den üblichen administrativen Weg der ptolemäischen

Reichsfinanzadministration in Auftrag gegeben wurden. Und dennoch erlauben
sie einen Einblick in das in manchen Münzstätten ausgeübte Monogramm- und
Abkürzungsverfahren. Am Beispiel der Abkürzung TPY auf Prägungen des Antiochos VI., bei
der es sich zweifellos um die Nennung des Tryphon (Vormund des Königs) handelt,
erweist sich dieses (Verfahren) nicht nur als ptolemäisch43. Andererseits zeigt sich gerade

bei den Emissionen des Antiochos VI., dass der Begriff (Vormund) nicht unbedingt
die in Abkürzung erwähnte Person auf den Münzen zu charakterisieren vermag, weil
Tryphon nicht in dieser Eigenschaft auf den Münzen (signiert). Bewiesen wird dies
durch die Tatsache, dass bei einigen Prägungen des Antiochos VI. noch ein weiterer
Name mit den Anfangsbuchstaben STA erscheint (Taf. 1,4) ; in diesem Falle kann von
einem zweiten (Vormund) nicht die Rede sein44. So darf die Abkürzung TPY auf der
Münze nicht im Sinne einer Vormundschaftsnennung verstanden werden, sondern
bezeichnet die für die betreffende Prägung zuständige (Finanzhoheit) in diesem Falle

diejenigen des Hofes und mit ihr den Finanzbeauftragten TPY (oder STA), der die

Prägungen im Namen des Königs in Auftrag gab. Dass Tryphon zusätzlich Vormund des

Königs war, steht für sich allein. In welcher Eigenschaft die auf den Münzen mit
Namenskürzel erwähnte Person (signiert), zeigt die (Vormundschaftsprägung) des

Söldnerführers Skopas45 (Taf 1,5); Skopas veranlasste die Ausprägung einer Gold-
und Silberserie unter Ptolemaios V. vornehmlich zur Söldnerwerbung; sein

Monogramm auf den Münzen steht für dessen Auftrag, den er - formal gesehen - im Namen
des Königs ausführt, und bezeichnet somit den Urheber des Planungs- und
Finanzierungsmodus für die in Auftrag gegebenen Prägungen.

Nun ist aber festzustellen, dass jene Höflinge, die H. Kyrieleis auf Prägungen unter
Ptolemaios V. erwähnt fand - soweit wir unterrichtet sind, - keine Funktion einnehmen,

die sie in unmittelbarer Beziehung zur obersten Finanzadministration des ptole-

39 O. Morkholm, a.O. (Anm. 17)82.
40 O. Morkholm, a.O. 88 : «The old identification of the monogramm of Scopas may well be

true, but Kyrieleis' other examples (Aristomenes, Nikon, the older and younger Sosibius) are, to
my mind, quite impossible». Diese hyperkritische Haltung Morkholms entspringt wohl eher dem
Gefühlsbereich, als dass sie faktisch zu begründen wäre.

41 H. Kyrieleis, Die Porträtmünzen Ptolemaios V. und seiner Eltern. Zur Datierung und
historischen Interpretation, Jdl 88, 1973, 213 ff.

42 H. Kyrieleis, a.O. 241, Anm. 79.
43 Zuletzt: Th. Fischer, Zu Tryphon, Chiron 2, 1972, 201 ff, contra: H.R. Baldus, JNG 20,

1970, 217 ff.; ders.; SM 21, 1971, 39 f.
44 «Vormund namens STA»: Th. Fischer, a.O. (Anm. 43) 209.
45 Kyrieleis, a.O. 218 ff.
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